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Verein der Freunde und Förderer  

des Städtischen Rurtal-Gymnasiums  

in Düren e.V. 

 

 

                        S a t z u n g 
 

§ 1 Name und Sitz 
1.1. Der Verein führt den Namen  
 

"Verein der Freunde und Förderer 

des Städtischen Rurtal-Gymnasiums in Düren e.V.“ 

 
1.2. Er hat seinen Sitz in Düren. 
 
 

§ 2 Zweck 
2.1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 

Förderung von Bildung und Erziehung am Städtischen Rurtal-Gymnasium in Düren. 

Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen am Rurtal-Gymnasium 

verwirklicht: 

- Beschaffung oder Unterstützung hierbei von pädagogischen Lern- und Lehrmitteln zur 

Verbesserung der Unterrichtsqualität 

- Unterstützung von bedürftigen Schülern bei Schulausflügen, Klassenfahrten und anderen 

vorübergehenden finanziellen Engpässen  

- Organisatorische und finanzielle Unterstützung der Schule bei Veranstaltungen und pä-

dagogischen Angeboten für die Schüler  

 
2.2. Diese Aufgaben können durch Beschluss der Mitgliederversammlung im Rahmen der 

steuerbegünstigten Zwecke erforderlichenfalls erweitert oder beschränkt werden, ohne dass 

es einer Satzungsänderung bedarf. 

 

2.3. Die Durchführung der Aufgaben erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung 

und der Schulpflegschaft. 

 

2.4. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

2.5. Die Leistungsempfänger haben keinen Rechtsanspruch auf Leistungen des Vereins. 

Auch durch wiederholte oder regelmäßige Leistungen kann ein Rechtsanspruch gegen den 

Verein nicht begründet werden. Sämtliche Leistungen erfolgen vielmehr in freier Entschei-

dung des Vorstandes sowie mit der Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs. 

 

2.6. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 
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§ 3 Mitgliedschaft 
3.1. Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, welche die Aufgaben des 

Vereins zu fördern bereit ist und sich zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages schriftlich verpflich-

tet. Mit der Anmeldung erkennt der Bewerber die Satzung an. 

 

3.2. Austritt eines Mitglieds kann nur zum Schluss des Geschäftsjahres erfolgen und muss 

spätestens bis zum 31. Oktober des laufenden Jahres schriftlich gegenüber dem Vorstand 

erklärt werden. 

 

3.3. Mitglieder, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen oder in sonstiger Weise den 

Vereinsinteressen zuwiderhandeln, können durch den Vorstand ausgeschlossen werden. 

 

 

§ 4 Beiträge und Geschäftsjahr 
4.1. Der jährlich in Geld zu leistende Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung 

festgesetzt. Er ist im Voraus zu entrichten und soll grundsätzlich jährlich bezahlt werden. 

 

4.2. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 5 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind:  
     1. der Vorstand,  
     2. die Mitgliederversammlung. 
 
 

§ 6 Vorstand 
6.1. Der Vorstand gemäß § 26 BGB besteht aus mindestens zwei und höchstens fünf Mit-
gliedern. Er trifft seine Entscheidungen, in Abhängigkeit seiner Mitgliederzahl, mit nachfol-
genden Mehrheiten: 
 

Anzahl der Vorstandsmitglieder Mehrheit des Vorstandes 

5 3 

4 3 

3 2 

2 2 

 
6.1.1. In Einklang mit § 6.1. dieser Satzung legt der Vorstand per einfachem Beschluss die 
Aufgabenfelder der Vorstandsmitglieder fest. 
Für Bankgeschäfte wird 1 Vorstandsmitglied per Vorstandsbeschluss bevollmächtigt. 
Der Vorstand kann durch Beisitzer mit beratender Stimme unterstützt werden. Des Weiteren 

gehören aufgrund ihres Amtes zum erweiterten Vorstand: der Schulleiter, der Vorsitzende 

der Schulpflegschaft und der Schülersprecher. 

 
6.2. Die Mitglieder des Vorstandes werden — soweit sie nicht aufgrund ihres Amtes dem 

Vorstand angehören — von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren ge-

wählt. Sie bleiben jedoch bis zur nächsten Vorstandswahl im Amt. 

Wiederwahl ist zulässig. Die Wahl erfolgt einzeln in alphabetischer Reihenfolge der Vor-

schläge. Die Sitze im Vorstand werden anschließend nach dem Mehrheitsprinzip vergeben. 

Bei Stimmengleichheit kann eine Stichwahl erfolgen. Abwesende können gewählt werden, 

wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes vorher schriftlich erklärt haben. 

 

6.3. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, so entscheidet 

der Vorstand des Vereins, ob für die restliche Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mit-

glieds eine Zuwahl erforderliche ist. 
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6.4. Die Aufgaben der Vorstandsmitglieder können bei Bedarf in einer Geschäftsordnung 

festgelegt werden. Der Vorstand erstellt und ändert die Geschäftsordnung. Sie bedarf nicht 

der Zustimmung in der Mitgliederversammlung.  

 

 

§ 7 Sitzungen des Vorstandes 
7.1. Der Vorstand beruft nach Bedarf, mindestens jedoch jährlich einmal, schriftlich unter 

Angabe der Tagesordnung eine Sitzung ein. Sie muss auf jeden Fall einberufen werden, 

wenn die Mehrheit des Vorstandes dies fordert. 

 

7.2. Der Vorstand kann nach seinem Ermessen in besonderen Fällen Sachverständige zur 

Sitzung des Vorstandes mit beratender Stimme hinzuziehen. 

 

7.3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder (siehe § 

6.1.) anwesend ist. Seine Entscheidungen trifft er durch Mehrheitsbeschluss.  

 

7.4. Die Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt, das 

vom Sitzungsleiter und vom Schriftführer zu unterschreiben ist. 

 

 
§ 8 Mitgliederversammlung 
8.1. Die Mitgliederversammlung wird nach Bedarf, mindestens einmal jährlich, vom Vorstand 

einberufen. Sie ist ferner einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 

mindestens zwanzig Mitglieder dies durch einen schriftlich begründeten Antrag verlangen. In 

diesem Fall muss die Einberufung spätestens innerhalb von sechs Wochen erfolgen. 

 

8.2. Die Einladung ergeht unter Mitteilung der Tagesordnung mit mindestens zwei Wochen 

Frist schriftlich per Post, E-Mail oder über die Schul-Homepage. 

 

8.3. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwe-

senden Mitglieder gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen über Satzungsänderungen und 

über Auflösung des Vereins, zu denen eine Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der an-

wesenden Mitglieder erforderlich ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet im Falle einer Wahl 

das Los.  

 

8.4. Die Mitgliederversammlung wird von einem Mitglied des Vorstandes geleitet. Über ihre 

Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Sitzungsleiter und dem Schriftführer 

zu unterzeichnen ist. 

 

 

§ 9 Befugnisse der Mitgliederversammlung 
9.1. Der Vorstand hat der ersten Mitgliederversammlung nach Abschluss des Geschäftsjah-

res einen Geschäftsbericht zu erstatten und ihr die Jahresrechnung vorzulegen. Sie wählt 

den Rechnungsprüfer und beschließt über die Entlastung des Vorstandes. 

 

9.2. Die Mitgliederversammlung wählt die Vorstandsmitglieder gemäß § 6 Abs. 1 und 2. Sie 

beschließt über die Höhe der Mitgliedsbeiträge gemäß § 4 Abs. 1 sowie über Satzungsände-

rungen und die Auflösung des Vereins. 

 

9.3. Anträge an die Mitgliederversammlung aus der Reihe der Mitglieder sind mindestens 

fünf Tage vor Zusammentritt der Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich mit kurzer 

Begründung einzureichen. 
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§ 10 Gewinne und Verwaltungsausgaben 
10.1. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch kei-

ne sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden, bei 

Auflösung oder Aufhebung des Vereins keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 

 

10.2. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

 

§ 11 Auflösung 
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer satzungsgemäß berufenen Mitgliederver-

sammlung beschlossen werden. Für den Beschluss ist eine Stimmenmehrheit von drei Vier-

tel der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

 

 

§ 12 Anfall des Vereinsvermögens 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an den Rechtsträger der Schule, die Stadt Düren, die es unmittelbar und aus-

schließlich zur Förderung von Bildung und Erziehung am Städt. Rurtal-Gymnasium in Düren 

zu verwenden hat.   

 
 
§ 13 Inkrafttreten der Satzung 
Der Verein ist beim Amtsgericht Düren auf dem Registerblatt VR 684 eingetragen.   

Vorstehende Satzung wurde von der Gründungsversammlung am 21.01.1970 beschlossen, 

geändert am 28.10.1996, 25.01.2010, 23.02.2015 und letztmalig durch die Mitgliederver-

sammlung am 08.05.2023. 

Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Alle bisherigen Satzungen 

treten zu diesem Zeitpunkt außer Kraft. 

 
Düren, den 08.05.2023 
(Ort, Datum) 
 
 

 
_________________________________ ____________________________ 
 

 
_________________________________ ____________________________ 
 

 
_________________________________ ____________________________ 
 

 
_________________________________ ____________________________ 
 

 
_________________________________ ____________________________ 
 
 

Name des Vorstands     Unterschriften des Vorstands 


